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Basel, 1. März 2019 

"Philippine Scholarships Sponsors Association (PeSSA)" - Ihre Anfrage vom 
01. Februar 2019 betreffend Steuerbefreiung und Spendenabzug 

Sehr geehrte Rose 

Bezugnehmend auf Ihr obgenanntes Schreiben sowie nach Prüfung der eingereichten Unter­ 
lagen können wir Ihnen mitteilen, dass der Verein die Voraussetzungen für die Steuerbefrei­ 
ung gemäss den im Anhang wiedergegebenen gesetzlichen Bestimmungen (§ 66 lit. f StG 
und Art. 56 Bst. g DSG) erfüllt. Die Steuerbefreiung wird sowohl für die kantonalen Steuern 
wie auch für die direkte Bundessteuer anerkannt. (Die Steuerbefreiung erstreckt sich aller­ 
dings nicht auf die Grundstückgewinnsteuer und nur dann auf die Grundstücksteuer, wenn 
eine gehaltene Liegenschaft nicht vermietet sondern unmittelbar dem gemeinnützigen oder 
öffentlichen Zweck entsprechend genutzt wird.) 

Die Steuerbefreiung ist an folgende Bedingungen geknüpft: 

- Es dürfen nur bedürftige Studenten unterstützt werden. 
- Die Studenten dürfen dem Vereinsvorstand nicht nahe stehen. 
- Die Vergabe muss nach objektiven Kriterien erfolgen. 

Dieses Schreiben ersetzt dasjenige vom 21. Februar 2019. Wir bitten Sie, Frau Zuzana 
Filkova (Antragsstellerin) zu informieren. 

lm weiteren können wir Ihnen mitteilen, dass Zuwendungen an den Verein von im Minimum 
CHF 100.-- im Jahr bei den direkten Steuern gemäss den im Anhang wiedergegebenen ge­ 
setzlichen Bestimmungen (§ 33 lit. b und § 70 lit. c StG resp. Art. 33 a DSG und Art. 59 Bst. 
c DSG) abziehbar sind. Die Abzugsfähigkeit ist nach oben auf 20 % der um die Aufwendun­ 
gen gemäss §§ 27 - 32 StG und Art. 26 - 33 DSG verminderten steuerbaren Einkünfte resp. 
auf 20 % des steuerbaren Reingewinns begrenzt. 
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Die Steuerbefreiung entbindet den Verein nicht von der Pflicht, der Steuerverwaltung alle 
zwei Jahre eine Steuererklärung in Form eines Fragebogens einzureichen. Kommt der Ver­ 
ein dieser Obliegenheit nicht nach, kann ihm die Steuerbefreiung entzogen werden. 

Änderungen der Vereinsstatuten oder der Erlass eines allfälligen Reglements sind der Steu­ 
erverwaltung mitzuteilen. 

Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt erweisen, dass der Verein die in den Vereinsstatuten 
umschriebenen Aufgaben und Verpflichtungen nicht erfüllt, so müsste die Steuerbefreiung 
rückwirkend entzogen werden. Diesen Vorbehalt müssen wir anbringen, auch wenn wir heu­ 
te keinen Anlass zur Annahme haben, der Verein werde seine statutarische Zwecksetzung 
nicht erfüllen. 

Freundliche Grüsse 
Steuerverwaltung Basel-Stadt 

?. :#~ 
Peter Stebler 

Anhang: Gesetzesbestimmungen 
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